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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 365-2009 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: SB Recht 

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

15.12.2009    

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

19.01.2010    

Haupt- und Finanzausschuss 28.01.2010    
Stadtrat 03.02.2010    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Bezeichnung der Schiedsstellen der Stadt Bitterfeld-Wolfen und Festsetzung der Bezirke der Schiedsstellen 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, die Bezeichnung und Festsetzung der Bezirke der 
Schiedsstellen der Stadt Bitterfeld-Wolfen wie folgt: 
 
1. Schiedsstelle I der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 Der Bezirk der Schiedsstelle umfasst:  

von  dem Bereich der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Ortsteile Bitterfeld und Holzweißig,  
 
2. Schiedsstelle II der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

Der Bezirk der Schiedsstelle umfasst:  
von  dem Bereich der Stadt Bitterfeld-Wolfen den Bereich Wolfen-Nord im Ortsteil Wolfen, den 
Ortsteil Thalheim und den Ortsteil Bobbau 

 
 Schiedsstelle III der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

 Der Bezirk der Schiedsstelle umfasst:  
von  dem Bereich der Stadt Bitterfeld-Wolfen den Bereich der Wolfener Altstadt im Ortsteil Wolfen, 
den Ortsteil Reuden,- den Ortsteil Rödgen und den Ortsteil  Zschepkau und den Ortsteil Greppin 


 
 
 
 

   
13.01.2010 
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Begründung: 
 
Durch die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Bitterfeld-Wolfen sind die Aufgaben der Gemeinden 
nach dem Schiedsstellengesetz, die durch Gemeinschaftsvereinbarung auf die Verwaltungsgemeinschaft 
übertragen waren, zurück an die Stadt Bitterfeld-Wolfen gefallen. 
 
Hinzu kommt, dass durch die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Bitterfeld-Wolfen auch Bereiche der 
Schiedsstellen weggefallen sind, so dass die Bezirke neu festgelegt werden müssen. 
 
Auf Empfehlung des Ausschusses Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen wurden darüber hinaus in 
Abstimmung mit den berufenen Schiedspersonen die bisher 6 Schiedsstellenbezirke zusammengefasst, so 
dass nach Beschlussfassung dann 3 Schiedsstellen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen tätig werden.  
 
Ich bitte den Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen dem Beschlussantrag in der vorliegenden Form 
zuzustimmen.  
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
- SchStG 
- GO LSA 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)?  keine  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: 9.400 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben)       
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: Für alle Schiedspersonen der Stadt Bitterfeld-Wolfen sind 
Sachkosten unter den Sachkonten 43210, 52510, 52990, 54110, 54210, 54360 und 54370 geplant. 
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 365-2009 
 
Anlagen: 
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